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(54) Bezeichnung: Halbleiterlampe

(57) Hauptanspruch: Halbleiterlampe (1; 21; 31), aufweisend
– mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) und einen Trei-
ber (4) zum Speisen der mindestens einen Halbleiterlicht-
quelle (12),
– wobei der Treiber (4) mit der mindestens einen Halbleiter-
lichtquelle (12) zumindest zum Speisen induktiv gekoppelt
ist und
– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) auf einem
Lichtquellensubstrat (10; 23; 33) angeordnet ist,
– das mindestens eine Lichtquellensubstrat (10; 23; 33) auf
einer äußeren Auflagefläche (9) eines Kühlkörpers (2) ange-
ordnet ist, und
– der Kühlkörper (2) eine Treiberkavität (3) aufweist, in der
sich ein elektrisch isolierendes Treibergehäuse (5) befindet,
wobei in dem Treibergehäuse (5) der Treiber (4) unterge-
bracht ist
– dadurch gekennzeichnet, dass der Treiber (4) mindestens
eine erste Spule (16) aufweist und das Lichtquellensubstrat
(10) mindestens eine mit der ersten Spule (16) induktiv ge-
koppelte zweite Spule (17; 24; 32) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleiterlampe,
insbesondere LED-Lampe, aufweisend mindestens
ein mit mindestens einer Halbleiterlichtquelle be-
stücktes Lichtquellensubstrat, wobei das mindestens
eine Lichtquellensubstrat auf einer äußeren Fläche
des Kühlkörpers angeordnet ist, und einen Kühlkör-
per mit einer Treiberkavität, wobei in der Treiberka-
vität mindestens ein Treiber zum Versorgen der min-
destens einen Halbleiterlichtquelle mit einer Leistung
angeordnet ist.

[0002] WO 2004/097866 A1 beschreibt eine Vorrich-
tung zum Zuführen von Energie zu einer Last und ein
zugehöriges System, wobei die Vorrichtung zum Zu-
führen von Energie zu einer Last eine Leistungsver-
sorgung aufweist, z. B. einen geschalteten elektro-
nischen Übertrager oder elektronisches Vorschaltge-
rät mit einem Eingang zum Empfangen eines Stroms
mit einer Netzfrequenz und einem Mittel zum Erhö-
hen der Netzfrequenz auf eine höhere Frequenz, z.
B. 30 bis 50 kHz und einem Ausgang zum Liefern
von Energie mit der höheren Frequenz. Ein zweiteili-
ger Stecker weist einen ersten Kernteil auf, der eine
Primärwicklung aufweist, die mit dem Ausgang der
Leistungsversorgungseinheit verbunden ist, und ei-
nen Gegen-Kernteil, der eine Sekundärwicklung zum
Liefern von Energie an eine Last aufweist, wobei
die Kernteile aus einem Material mit hohem Wider-
stand bestehen, z. B. einem Ferrit. Die Vorrichtung
mag dazu verwendet werden, z. B. eine Niederspan-
nungs-Halogen- oder andere Glühbeleuchtung, ei-
ne Fluoreszenzbeleuchtung oder einen elektrischen
Motor, eine Leistungsversorgung für einen Compu-
ter, ein Radio, eine Fernsehgerät oder ein ähnliches
elektronisches Gerät, eine Heizvorrichtung oder der-
gleichen zu betreiben. Mit anderen Worten umfasst
die Vorrichtung einen zweiteiligen Induktionsstecker
zum Koppeln von Energie von einem einzelnen Pri-
märstecker zu einem oder mehreren Sekundärste-
cker(n), wobei mit dem oder jedem Sekundärstecker
eine oder mehrere elektrische Geräte, wie etwa eine
Lampe, in elektrischer Verbindung stehen. Alternati-
ve elektrische Einrichtungen oder Geräte mögen ein-
gebaute Sekundärvorrichtungen zur direkten indukti-
ven Kopplung mit einem Primärstecker aufweisen.

[0003] Die DE 20 2008 016 870 U1 zeigt eine Halb-
leiterlampe, bei der eine induktive Kopplung von
Halbleiterlichtquelle und Treiber über einen Transfor-
mator auf Seiten der Primärseite einer Hauptplatine
erfolgt. Die GB 2 202 414 A zeigt eine induktive Kopp-
lung einer LED durch eine Wand hindurch für Anzei-
gezwecke.

[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Halbleiterlampe, insbesondere LED-Lam-
pe, mit einer verbesserten Sicherheit vor einem elek-

trischen Schlag und mit einem vereinfachten Aufbau
bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkma-
len des unabhängigen Anspruchs gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind insbesondere den abhängi-
gen Ansprüchen entnehmbar.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Halbleiter-
lampe, aufweisend mindestens eine Halbleiterlicht-
quelle und einen Treiber zum Speisen der mindes-
tens einen Halbleiterlichtquelle, wobei der Treiber mit
der mindestens einen Halbleiterlichtquelle zumindest
zum Speisen induktiv gekoppelt ist, wobei die min-
destens eine Halbleiterlichtquelle auf einem Licht-
quellensubstrat angeordnet ist, das mindestens eine
Lichtquellensubstrat auf einer äußeren Auflagefläche
eines Kühlkörpers angeordnet ist, und der Kühlkör-
per eine Treiberkavität aufweist, in der sich ein elek-
trisch isolierendes Treibergehäuse befindet, wobei in
dem Treibergehäuse der Treiber untergebracht ist,
wobei der Treiber mindestens eine erste Spule auf-
weist und das Lichtquellensubstrat mindestens eine
zweite Spule aufweist.

[0007] Dadurch, dass der Treiber nicht galvanisch
über elektrischen Leitungen mit dem Lichtquellen-
substrat (und damit elektrisch mit der mindestens ei-
nen Halbleiterlichtquelle) verbunden ist, sondern gal-
vanisch getrennt über ein magnetisches Wechsel-
feld, ergibt sich eine Einsparung von Lötungen oder
anderweitigen Kontaktierungen wie Steckverbindun-
gen und damit ein geringerer Herstellungsaufwand,
insbesondere auch eine geringere Materialstückliste.
Zudem kann die Gefahr verringert oder gebannt wer-
den, dass ein Nutzer in einem Fehlerfall bei einer Be-
rührung eines außenliegenden stromführenden Be-
reichs der Halbleiterlampe einen elektrischen Schlag
erhält, insbesondere von einer Netzspannung. Dar-
über hinaus kann die mindestens eine Halbleiterlicht-
quelle ohne einen konstruktiven Mehraufwand oder
einen Sicherheitsnachteil mit einer Kleinspannung
oder einer Sicherheitskleinspannung betrieben wer-
den, während der Treiber mit einer höheren Span-
nung betrieben wird, z. B. mit einer Netzspannung,
z. B. von 110 V oder 230 V. So kann der Treiber mit
einem höheren Wirkungsgrad betrieben werden. Al-
ternativ kann der Treiber auch mit einer Niederspan-
nung (ggf. als der Netzspannung) betrieben werden,
z. B. von 12 V, was einen Sicherheitsvorteil ergibt.
Das Speisen des Treibers mit einer Niederspannung
kann z. B. vorteilhaft sein, falls die Halbleiterlampe ei-
ne Halogenlampen-Retrofitlampe ist, z. B. mit einem
Sockel vom Typ GU10, MR11 oder MR16.

[0008] Bevorzugterweise umfasst die mindestens ei-
ne Halbleiterlichtquelle mindestens eine Leuchtdi-
ode. Bei Vorliegen mehrerer Leuchtdioden können
diese in der gleichen Farbe oder in verschiede-
nen Farben leuchten. Eine Farbe kann monochrom
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(z. B. rot, grün, blau usw.) oder multichrom (z. B.
weiß) sein. Auch kann das von der mindestens einen
Leuchtdiode abgestrahlte Licht ein infrarotes Licht
(IR-LED) oder ein ultraviolettes Licht (UV-LED) sein.
Mehrere Leuchtdioden können ein Mischlicht erzeu-
gen; z. B. ein weißes Mischlicht. Die mindestens ei-
ne Leuchtdiode kann mindestens einen wellenlän-
genumwandelnden Leuchtstoff enthalten (Konversi-
ons-LED). Die mindestens eine Leuchtdiode kann in
Form mindestens einer einzeln gehäusten Leuchtdi-
ode oder in Form mindestens eines LED-Chips vorlie-
gen. Mehrere LED-Chips können auf einem gemein-
samen Substrat (”Submount”) montiert sein. Die min-
destens eine Leuchtdiode kann mit mindestens einer
eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlfüh-
rung ausgerüstet sein, z. B. mindestens einer Fres-
nel-Linse, Kollimator, und so weiter. Anstelle oder zu-
sätzlich zu anorganischen Leuchtdioden, z. B. auf Ba-
sis von InGaN oder AlInGaP, sind allgemein auch or-
ganische LEDs (OLEDs, z. B. Polymer-OLEDs) ein-
setzbar. Alternativ kann die mindestens eine Halblei-
terlichtquelle z. B. mindestens einen Diodenlaser auf-
weisen.

[0009] Die Erfindung stellt einen weiter vereinfach-
ten Aufbau und eine noch höhere Betriebssicherheit
bereit. So braucht das bestückte Lichtquellensubstrat
nur noch an dem Kühlkörper aufgelegt und ggf. daran
befestigt zu werden. Eine Nachbearbeitung des be-
stückten Lichtquellensubstrats, z. B. durch eine elek-
trische Kontaktierung, kann entfallen. Zudem kann
durch den Einschluss des Treibers in dem Treiberge-
häuse die Gefahr ausgeschlossen werden, dass ein
Nutzer im Fehlerfall bei einer Berührung eines außen-
liegenden stromführenden Bereichs des mit der min-
destens einen Halbleiterlichtquelle bestückten Licht-
quellensubstrats (auch 'Light Engine' genannt) einen
elektrischen Schlag erhält, insbesondere von einer
Netzspannung. Auch auf andere Weise kann der Nut-
zer den Treiber oder Teile davon nicht berühren.
Auch kann das bestückte Lichtquellensubstrat ohne
einen konstruktiven Mehraufwand oder einen Sicher-
heitsnachteil mit einer Kleinspannung oder einer Si-
cherheitskleinspannung betrieben werden, während
der Treiber mit einer höheren Spannung betrieben
wird, z. B. mit einer Netzspannung.

[0010] Anstelle eines Transformators werden somit
zwei diskrete isolierte Spulen zur Übertragung einge-
setzt. So lässt sich eine kompakte, einfach zu reali-
sierende und effektive induktive Kopplung erreichen.
Die erste Spule ist ein Teil des Treibers (z. B. auf ei-
ne Treiberplatine angebracht). Ebenso ist die zweite
Spule auf dem Lichtquellensubstrat. Die mindestens
eine erste Spule und die mindestens eine zweite Spu-
le sind dabei durch das Treibergehäuse galvanisch
und mechanisch getrennt.

[0011] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass

– der Kühlkörper einen Verbindungskanal auf-
weist, welcher die Treiberkavität mit der Auflage-
fläche des Kühlkörpers verbindet,
– sich das Treibergehäuse mittels eines Fortsat-
zes bis mindestens in den Verbindungskanal er-
streckt und
– die erste Spule zumindest teilweise in dem Fort-
satz angeordnet ist.

[0012] Diese Ausgestaltung ist besonders einfach
realisierbar, da lediglich der Verbindungskanal in den
Kühlkörper eingebracht zu werden braucht und die
Form des Treibergehäuses geringfügig angepasst zu
werden braucht. Durch die zumindest teilweise An-
ordnung der ersten Spule in dem Fortsatz wird die
erste Spule näher an das Lichtquellensubstrat ge-
bracht und so ein höherer Wirkungsgrad der Kopp-
lung ermöglicht.

[0013] Es ist noch eine für einen hohen Wir-
kungsgrad der Kopplung vorteilhafte Ausgestaltung,
dass das Lichtquellensubstrat den Verbindungskanal
überdeckt und die zweite Spule dem Verbindungs-
kanal gegenüberliegend an dem Lichtquellensubstrat
angeordnet ist, also oberhalb der Öffnung auf ei-
ner Vorderseite des Lichtquellensubstrats, wenn das
Lichtquellensubstrat mit seiner Rückseite an dem
Kühlkörper befestigt ist. So kann ein besonders gerin-
ger Abstand (von minimal der Dicke des Lichtquellen-
substrats) zwischen der ersten Spule und der zwei-
ten Spule mit einem herkömmlichen, nicht dazu be-
arbeiteten Lichtquellensubstrat erreicht werden, was
einen hohen Wirkungsgrad der Kopplung ermöglicht.

[0014] Es ist darüber hinaus eine Ausgestaltung,
dass der Fortsatz durch den Kühlkörper und durch
das Lichtquellensubstrat ragt, die erste Spule so in
dem Fortsatz angeordnet ist, dass sie zumindest teil-
weise koplanar zu der zweiten Spule angeordnet ist
und die zweite Spule die erste Spule im Wesentli-
chen umlaufend umgibt. Der Fortsatz kann z. B. ein
hohlzylindrischer Fortsatz sein, welcher einfach her-
zustellen und durch den Kühlkörper und durch das
Lichtquellensubstrat durchgeführt werden kann. Da-
bei ragt der Fortsatz über das Lichtquellensubstrat
hinaus, so dass die darin befindliche erste Spule zu-
mindest teilweise auf einer gleichen Höhe (koplanar)
wie eine auf dem Lichtquellensubstrat angebrach-
te zweite Spule positioniert werden kann. Dies er-
gibt ebenfalls eine besonders effektive Kopplung. Die
erste Spule ist dabei weiterhin mittels des Treiber-
gehäuses von dem bestückten Lichtquellensubstrat
und dem Kühlkörper galvanisch und mechanisch ge-
trennt.

[0015] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass das
Lichtquellensubstrat den Verbindungskanal über-
deckt, die zweite Spule in das Lichtquellensubstrat
integriert ist und die zweite Spule im Wesentlichen
konzentrisch um den Verbindungskanal herum um-
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laufend angeordnet ist. So können ein noch kleinerer
Abstand und eine noch wirkungsvollere Kopplung er-
reicht werden. Die zweite Spule braucht dabei nicht
radial um die Öffnung herum zu verlaufen, sondern
kann auch davon bezüglich einer Position an einer
durch die Öffnung verlaufenden Längsrichtung beab-
standet sein. Das Lichtquellensubstrat braucht nicht
zum Einführen oder Durchführen des Fortsatzes be-
arbeitet zu werden, was Herstellungskosten spart.

[0016] Alternativ kann das Lichtquellensubstrat eine
Bohrung zum Einführen des Fortsatzes aufweisen,
welche von der zweiten Spule umgeben ist, so dass
die erste Spule und die zweite Spule im Wesentlichen
koplanar angeordnet sein können. Diese Ausgestal-
tung ist besonders kompakt und effektiv.

[0017] Es ist zudem eine Ausgestaltung, dass das
Lichtquellensubstrat in einer LTCC-Technik herge-
stellt worden ist. So lässt sich eine in das Lichtquel-
lensubstrat integral eingebettete zweite Spule beson-
ders einfach und robust realisieren.

[0018] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die ers-
te Spule einen Teil einer Primärseite einer Leistungs-
übertragungsschaltung darstellt, wobei die Primärsei-
te an eine Netzversorgung anschließbar ist und dazu
eingerichtet ist, eine Wechselspannung der Netzver-
sorgung in eine Speisungs(wechsel)spannung mit ei-
ner höheren Frequenz umzuwandeln, wobei die erste
Spule mittels der Speisungsspannung gespeist wird.
Durch die höhere Frequenz können die Spulen kom-
pakter ausgestaltet werden.

[0019] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
die Speisungsspannung eine Frequenz zwischen ca.
20 kHz und 300 MHz, insbesondere zwischen ca. 1
MHz und 300 MHz, insbesondere zwischen ca. 100
MHz und 300 MHz, aufweist. Diese ergibt einen guten
Kompromiss zwischen einem apparativen Aufwand
und einer kompakten Bauform.

[0020] Die primärseitige Leistungsübertragungs-
schaltung kann insbesondere einen an. eine Netzver-
sorgung anschließbaren ersten Teil aufweisen, wel-
cher die Netzspannung in eine Gleichspannung um-
wandelt. Der erste Teil kann z. B. in Form eines
Gleichrichters vorliegen, z. B. eines elektronischen
Bauelements. Der Gleichrichter kann z. B. eine Brü-
ckenschaltung sein oder umfassen. Die primärseitige
Leistungsübertragungsschaltung kann ferner einen
dem ersten Teil nachgeschalteten zweiten Teil zum
Glätten der gleichgerichteten Spannung aufweisen,
z. B. einen Glättungskondensator. Die primärseitige
Leistungsübertragungsschaltung kann ferner einen
dem zweiten Teil nachgeschalteten dritten Teil zum
Umwandeln der geglätteten gleichgerichteten Span-
nung in eine Wechselspannung aufweisen. Der drit-
te Teil kann z. B. in Form eines Wechselrichters vor-
liegen, z. B. eines elektronischen Bauelements. Die

primärseitige Leistungsübertragungsschaltung kann
(bis auf die erste Spule) als Ganzes in Form eines
elektrischen oder elektronischen Bauelements vorlie-
gen.

[0021] Es ist noch eine alternative Ausgestaltung,
dass die erste Spule elektrisch direkt an eine Netzver-
sorgung anschließbar ist, die mindestens eine Halb-
leiterlichtquelle elektrisch direkt an die zweite Spule
anschließbar ist und die mindestens eine Halbleiter-
lichtquelle eine netzbetriebstaugliche Halbleiterlicht-
quelle ist. In diesem Fall kann auf eine Strom- oder
Spannungswandlung als solcher verzichtet werden,
was einen Aufbau vereinfacht.

[0022] Es ist zudem eine Weiterbildung, dass der
zweiten Spule ein Gleichrichter nachgeschaltet ist.
Dem Gleichrichter kann ein Glättungselement, z. B.
ein Glättungskondensator, nachgeschaltet sein.

[0023] Es ist eine Weiterbildung, dass eine mit dem
Treiber elektrisch verbundene erste Spule ein ma-
gnetisches Wechselfeld am Ort einer mit der Halblei-
terlichtquelle elektrisch verbundenen zweiten Spule
erzeugt, wobei das magnetische Wechselfeld durch
ein elektrisch nichtleitendes Trennelement, z. B. ein
Treibergehäuse, hindurch zwischen der ersten Spule
und der zweiten Spule aufgebaut wird.

[0024] Es ist noch eine Weiterbildung, dass zum Be-
treiben der ersten Spule

– eine Netzspannung in eine Gleichspannung um-
gewandelt wird,
– die umgewandelte Gleichspannung geglättet
wird und
– die geglättete Gleichspannung in eine Wechsel-
spannung zum Speisen der ersten Spule umge-
wandelt wird,
– wobei die Wechselspannung zum Speisen der
ersten Spule eine höhere Frequenz aufweist als
die Netzspannung.

[0025] Es ist ferner eine Weiterbildung, dass zum
Betreiben der zweiten Spule eine an der zweiten Spu-
le abgegriffene Induktionsspannung zumindest teil-
weise gleichgerichtet wird.

[0026] In den folgenden Figuren wird die Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen schematisch ge-
nauer beschrieben. Dabei können zur Übersichtlich-
keit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit glei-
chen Bezugszeichen versehen sein.

[0027] Fig. 1 zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Halbleiterlampe gemäß einer ersten
Ausführungsform;

[0028] Fig. 2 zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht eine Halbleiterlampe gemäß einer zweiten
Ausführungsform;
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[0029] Fig. 3 zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Halbleiterlampe gemäß einer dritten
Ausführungsform; und

[0030] Fig. 4 zeigt eine Skizze zur induktiven Kopp-
lung zwischen einem Treiber und einer Halbleiter-
lichtquelle der Halbleiterlampen gemäß Fig. 1 bis
Fig. 3.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Halbleiterlampe 1, welche als
eine Glühlampen-Retrofitlampe verwendbar ist, die
eine um eine Längsachse L im Wesentlichen symme-
trische Außenkontur aufweist. Die Halbleiterlampe 1
weist einen Kühlkörper 2 auf, welcher eine Treiberka-
vität 3 zur Aufnahme eines Treibers 4 aufweist. In der
Treiberkavität 3 ist ein elektrisch isolierendes Treiber-
gehäuse 5, z. B. aus Kunststoff, angeordnet, welches
wiederum den Treiber 4 aufnimmt. Der Treiber 4 ist
hier in Form eines beidseitig mit Treiberbausteinen 6
bestückten Treibersubstrats 7 ausgebildet. An ihrem
rückwärtigen Ende ist die Treiberkavität 3 bzw. das
Treibergehäuse 5 durch einen Sockel 8 abgeschlos-
sen oder abgedeckt, wobei der Sockel 8 zum Eingriff
in eine elektrische Fassung vorgesehen ist. Der So-
ckel 8 kann beispielsweise ein Bajonettsockel oder
Edisonsockel sein. Auf einer ebenen Vorderseite 9
des Kühlkörpers 2 liegt mit seiner Rückseite flächig
ein Lichtquellensubstrat 10 auf. An einer Vorderseite
11 des Lichtquellensubstrats 10 befinden sich meh-
rere Halbleiterlichtquellen in Form von Leuchtdioden
12. Die Leuchtdioden 12 strahlen im Wesentlichen in
einen vorderen Halbraum und sind von einem Kol-
ben, welcher an dem Kühlkörper 2 befestigt ist, über-
deckt. Der Kolben 13 kann beispielsweise transpa-
rent oder opak sein, wobei insbesondere der opake
Kolben 13 als ein Diffusor zur Homogenisierung einer
Lichtabstrahlung der Leuchtdioden 12 dienen kann.

[0032] Die Treiberkavität 3 ist über einen Verbin-
dungskanal 14, welcher konzentrisch zu der Längs-
achse L liegt, mit der Vorderseite 9 des Kühlkörpers
2 verbunden. Das Treibergehäuse 5 bildet an sei-
ner zu dem Lichtquellensubstrat 10 gerichteten Vor-
derseite einen hohlzylindrischen Fortsatz 15 aus, der
in den Verbindungskanal 14 eingeführt ist. Der Ver-
bindungskanal 14 und damit auch der Fortsatz 15
werden von dem Lichtquellensubstrat 10 abgedeckt.
Zur Speisung oder Versorgung der Leuchtdioden 12
weist der Treiber 4 eine erste Spule 16 auf, welche
elektrisch mit dem Treibersubstrat 7 verbunden ist
und zumindest teilweise in dem Fortsatz 15 angeord-
net ist. Auf der Vorderseite 11 des Lichtquellensub-
strats 10 ist eine zweite Spule 17 kollinear zu der ers-
ten Spule 16 angeordnet. Beide Spulen 16, 17 liegen
zentriert zu der Längsachse L und sind im Wesent-
lichen nur durch das Lichtquellensubstrat 10 vonein-
ander getrennt. Dadurch ergibt sich ein geringer Ab-
stand zwischen den Spulen 16, 17. Zur Speisung der
Leuchtdioden 12 wird die erste Spule 16 mittels des
Treibers 4 mit einer Wechselspannung versorgt, so

dass die erste Spule 16 ein magnetisches Wechsel-
feld erzeugt. Da das Treibergehäuse 5 und das Licht-
quellensubstrat 10 dieses magnetische Wechselfeld
nicht wesentlich abschirmen, also für das magneti-
sche Wechselfeld im Wesentlichen durchlässig sind,
z. B. durch Verwendung herkömmlicher Substratma-
terialien wie FR4, Keramik usw. für das Lichtquellen-
substrat 10 und einem Kunststoff für das Treiberge-
häuse 5, erzeugt das magnetische Wechselfeld am
Ort der zweiten Spule 17 eine Induktionsspannung,
welche zum Betrieb der Leuchtdioden 12 abgegriffen
wird.

[0033] Da die Induktionsspannung typischerweise
eine Wechselspannung ist, können die Leuchtdioden
12 beispielsweise als netzanschlusstauglich ausge-
legt sein und direkt mit der Induktionsspannung be-
trieben werden. Alternativ kann der zweiten Spule
ein Gleichrichter (o. Abb.) nachgeschaltet sein, wel-
cher einen Gleichstrombetrieb der Leuchtdioden 12
ermöglicht. Dem Gleichrichter kann ein Glättungsmit-
tel, z. B. ein Glättungskondensator, nachgeschaltet
sein, um insbesondere eine im Wesentlichen konti-
nuierliche und nur gering oder gar nicht schwanken-
de Speisung der Leuchtdioden 12 zu ermöglichen.
Insgesamt können die erste Spule 16 und die zweite
Spule 17 sowie deren Anordnung so ausgelegt sein,
dass die Leuchtdioden 12 mit einer geeigneten Form
und Stärke eines Stroms oder einer Spannung be-
trieben werden können. In anderen Worten arbeiten
die beiden Spulen 16, 17 wie galvanisch getrennte
Transformatorhälften, so dass vorteilhafterweise auf
eine direkte elektrische Kontaktierung des Treibers
4 mit dem Lichtquellensubstrat 10 bzw. den Leucht-
dioden 12 verzichtet werden kann. Dadurch können
auch direkte Durchgänge zwischen der Treiberkavi-
tät 3 und einer Außenseite des Lichtquellensubstrats
10 vermieden werden, so dass Luft- und Kriechstre-
cken sicher eingehalten werden bzw. hier nicht rele-
vant sind. Das elektrisch und mechanisch isolierende
Treibergehäuse 5 schirmt den Treiber 4 vollständig
gegen das Lichtquellensubstrat 10 ab. Dadurch kann
der Treiber 4 insbesondere mit einer über den So-
ckel 8 gelieferten Hochspannung, z. B. der Netzspan-
nung, betrieben werden, während die Leuchtdioden
12 mit einer Kleinspannung oder einer Sicherheits-
kleinspannung betrieben werden können. Insgesamt
vereinfacht sich gegenüber einer bisherigen elektri-
schen Kontaktierung der Aufbau der Halbleiterlampe
1, und zweitens verbessert sich die Nutzersicherheit.

[0034] Fig. 2 zeigt eine Halbleiterlampe 21 ähnlich
zu der Halbleiterlampe 1, außer dass nun der Fort-
satz 22 durch den Kühlkörper 2 und durch das Licht-
quellensubstrat 23 ragt, die erste Spule 16 so in dem
Fortsatz 22 angeordnet ist, dass sie zumindest teil-
weise koplanar (in einer zu der Längsachse L senk-
rechten Ebene) zu der zweiten Spule 24 angeordnet
ist und die zweite Spule 24 die erste Spule 16 im
Wesentlichen umlaufend umgibt. Die zweite Spule 24
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ist somit als ein die erste Spule 16 im Wesentlichen
konzentrisch umgebender Ring ausgebildet, welcher
mehrere Windungen umfassen kann. Aufgrund des
geringen Abstands und des hohen Querschnitts für
den magnetischen Fluss an der zweiten Spule 17 er-
gibt sich eine sehr gute induktive Kopplung. Für die-
se Ausgestaltung weist das Lichtquellensubstrat 23
eine senkrechte Bohrung 25 auf, welche kollinear zu
dem Verbindungskanal 14 entlang der Längsachse L
angeordnet ist.

[0035] Fig. 3 zeigt eine Halbleiterlampe 31 ähnlich
zu der Halbleiterlampe 1. Der Kühlkörper 2, der Trei-
ber 4 und die erste Spule 16 sind wie bei der Halb-
leiterlampe 1 ausgestaltet. Hingegen ist eine zweite
Spule 32 nun in das Lichtquellensubstrat 33 integriert,
wodurch sie näher an der ersten Spule 16 positioniert
ist. Zudem ist die zweite Spule 32 nun im Wesentli-
chen konzentrisch, wenn auch nicht wie bei der Halb-
leiterlampe 21 koplanar, um den Verbindungskanal
14 herum laufend angeordnet, was immer noch ei-
nen hohen Querschnitt für den magnetischen Fluss
an der zweiten Spule 32 ermöglicht. Insgesamt ergibt
sich auch in dieser Ausgestaltung eine sehr effektive
transformatorische oder induktive Kopplung.

[0036] Zur Realisierung der, insbesondere einstücki-
gen, Integration der zweiten Spule 32 in das Licht-
quellensubstrat 33 kann dieses als ein Mehrlagen-
substrat in LTCC (”Low Temperature Cofired Ce-
ramics”; Niedertemperatur-Einbrand-Keramik)-Tech-
nologie hergestellt sein.

[0037] Fig. 4 zeigt eine Skizze für eine mögliche
Ausgestaltung einer induktiven Kopplung zwischen
dem Treiber 4 und der Halbleiterlichtquelle 12 der
Halbleiterlampen 1, 21 und/oder 31 (”Kopplungs-
schaltung”). Der Treiber 4 stellt mit der Spule 16 eine
Primärseite P der Kopplungsschaltung dar, während
die zweite Spule 17, 24 bzw. 32 mit den ihr nachge-
schalteten Elementen, welche auf oder in dem Licht-
quellensubstrat 10, 23, 33 angeordnet sind, eine Se-
kundärseite S der Kopplungsschaltung darstellt. Die
Primärseite P und die Sekundärseite S sind durch
das elektrisch isolierende Treibergehäuse 5 vonein-
ander galvanisch getrennt. Das Treibergehäuse 5 ist
für das zwischen der ersten Spule 16 und der zwei-
ten Spule 17, 24 oder 32 vorhandene magnetische
Wechselfeld im Wesentlichen durchlässig. Die Pri-
märseite P weist mit dem Sockel 8 einen Netzan-
schluss auf, welcher eine Netzspannung Vs liefern
kann, z. B. mit einer Frequenz zwischen ca. 50 Hz
und 60 Hz.

[0038] An den Sockel 8 bzw. den Netzanschluss ist
ein Gleichrichter 41 angeschlossen z. B. in Form
eines Brückengleichrichters (Halbbrücke, Vollbrücke
o. ä.) oder anderen Gleichrichters. Dem Gleichrich-
ter 41 ist ein Glättungskondensator 42 nachgeschal-
tet, um die von dem Gleichrichter 41 ausgegebene,

ggf. pulsierende, Gleichspannung zu glätten. Dem
Glättungskondensator 42 ist wiederum ein Wech-
selrichter 43 nachgeschaltet, welcher das geglät-
tete Gleichspannungssignal in eine Wechselspan-
nung zum Speisen der ersten Spule 16 (Spulenspei-
sungsspannung) umwandelt. Die Spulenspeisungs-
spannung kann eine andere, insbesondere gerin-
gere, Spannungshöhe aufweisen als die Netzspan-
nung, jedoch eine höhere Frequenz (z. B. in einem
Frequenzbereich zwischen 20 kHz und 300 MHz).
Durch die höhere Frequenz kann die erste Spule 16
besonders kompakt ausgeführt werden.

[0039] Die mittels der Spulenspeisungsspannung
betriebene erste Spule 16 erzeugt ein magnetisches
Wechselfeld am Ort der zweiten Spule 17, 24, 32, so
dass in der zweiten Spule 17, 24, 32 eine Induktions-
spannung erzeugt wird. Auch die zweite Spule 17, 24,
32 kann aufgrund der hohen Frequenz des magne-
tischen Wechselfelds kompakt ausgebildet sein. Der
zweiten Spule 17, 24, 32 ist ein Gleichrichter 44 nach-
geschaltet z. B. in Form eines Brückengleichrichters
(Halbbrücke, Vollbrücke o. ä.) oder anderen Gleich-
richters. Dem Gleichrichter 44 ist ein Glättungskon-
densator 45 nachgeschaltet, um die von dem Gleich-
richter 44 ausgegebene, ggf. pulsierende, Gleich-
spannung zu glätten. An den Glättungskondensator
45 ist wiederum die mindestens eine Leuchtdiode 12
als Last angehängt.

[0040] Die Elemente 41, 42, 43 der Primärseite P
können jeweils oder in Kombination in Form einer in-
tegrierten Schaltung vorliegen, ebenso die Elemente
44 und 45 der Sekundärseite S.

[0041] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele
beschränkt.

[0042] So können Merkmale der gezeigten Ausfüh-
rungsformen auch gemischt, weggelassen oder aus-
getauscht werden. Beispielsweise kann das Licht-
quellensubstrat 33 der Halbleiterlampe 31 eine rück-
seitig offene Aussparung oder eine Durchführung
ähnlich der senkrechten Bohrung 25 aufweist, wobei
die erste Spule 16 aber koplanar zu der zweiten Spu-
le 32 angeordnet ist. Der Fortsatz kann sich dazu nur
in das Lichtquellensubstrat 33, oder auch nach vorne
darüber hinaus erstrecken.

[0043] Ferner können die Spulen und der Fortsatz
auch außermittig mit einem seitlichen Abstand zu der
Längsachse L angeordnet sein.

[0044] Auch kann die erste Spule, sogar ohne Ver-
wendung eines Treibers, elektrisch direkt an den So-
ckel bzw. die Netzspannung angeschlossen werden
und die mindestens eine Halbleiterlichtquelle direkt
an die zweite Spule angeschlossen werden.
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[0045] Zudem kann außer einem Leistungssignal
auch ein Informationssignal induktiv übertragen wer-
den, und zwar sowohl unidirektional oder bidirektio-
nal, z. B. mittels einer PLC (”Powerline Communi-
cation”)-Technik. Das Informationssignal kann z. B.
zum Dimmen der Halbleiterlampe verwendet werden,
z. B. über eine sekundärseitige, mit den Halbleiter-
lichtquellen verbundene Schaltung. Die Informations-
übertragung kann auch über gesonderte Datenüber-
tragungsspulen, z. B. mit einer Windung, durchge-
führt werden.

[0046] Allgemein können die Spulen einen Kern auf-
weisen, z. B. aus Ferrit.

Bezugszeichenliste

1 Halbleiterlampe
2 Kühlkörper
3 Treiberkavität
4 Treiber
5 Treibergehäuse
6 Treiberbaustein
7 Treibersubstrat
8 Sockel
9 Vorderseite des Kühlkörpers
10 Lichtquellensubstrat
11 Vorderseite des Lichtquellensubstrats
12 Leuchtdiode
13 Kolben
14 Verbindungskanal
15 Fortsatz
16 erste Spule
17 zweite Spule
21 Halbleiterlampe
22 Fortsatz
23 Lichtquellensubstrat
24 zweite Spule
25 Bohrung
31 Halbleiterlampe
32 zweite Spule
33 Lichtquellensubstrat
41 Gleichrichter
42 Glättungskondensator
43 Wechselrichter
44 Gleichrichter
45 Glättungskondensator
L Längsachse
P Primärseite
S Sekundärseite
Vs Netzspannung

Patentansprüche

1.  Halbleiterlampe (1; 21; 31), aufweisend
– mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) und einen
Treiber (4) zum Speisen der mindestens einen Halb-
leiterlichtquelle (12),

– wobei der Treiber (4) mit der mindestens einen
Halbleiterlichtquelle (12) zumindest zum Speisen in-
duktiv gekoppelt ist und
– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) auf ei-
nem Lichtquellensubstrat (10; 23; 33) angeordnet ist,
– das mindestens eine Lichtquellensubstrat (10; 23;
33) auf einer äußeren Auflagefläche (9) eines Kühl-
körpers (2) angeordnet ist, und
– der Kühlkörper (2) eine Treiberkavität (3) aufweist,
in der sich ein elektrisch isolierendes Treibergehäu-
se (5) befindet, wobei in dem Treibergehäuse (5) der
Treiber (4) untergebracht ist
– dadurch gekennzeichnet, dass der Treiber (4)
mindestens eine erste Spule (16) aufweist und das
Lichtquellensubstrat (10) mindestens eine mit der
ersten Spule (16) induktiv gekoppelte zweite Spule
(17; 24; 32) aufweist.

2.  Halbleiterlampe (1; 31) nach Anspruch 1, wobei
– der Kühlkörper (2) einen Verbindungskanal (14)
aufweist, welcher die Treiberkavität (3) mit der Aufla-
gefläche (9) des Kühlkörpers (2) verbindet,
– sich das Treibergehäuse (5) mittels eines Fortsat-
zes (15) bis mindestens in den Verbindungskanal
(14) erstreckt und
– die erste Spule (16) zumindest teilweise in dem
Fortsatz (15) angeordnet ist.

3.    Halbleiterlampe (1) nach Anspruch 2, wobei
das Lichtquellensubstrat (10) den Verbindungskanal
(14) überdeckt und die zweite Spule (17) dem Ver-
bindungskanal (14) gegenüberliegend an dem Licht-
quellensubstrat (10) angeordnet ist.

4.  Halbleiterlampe (21) nach Anspruch 2, wobei
– der Fortsatz (22) durch den Kühlkörper (2) und
durch das Lichtquellensubstrat (23) ragt,
– die erste Spule (16) so in dem Fortsatz (22) ange-
ordnet ist, dass sie zumindest teilweise koplanar zu
der zweiten Spule (24) angeordnet ist und
– die zweite Spule (24) die erste Spule (16) im We-
sentlichen umlaufend umgibt.

5.  Halbleiterlampe (31) nach Anspruch 2, wobei
– das Lichtquellensubstrat (33) den Verbindungska-
nal (14) überdeckt,
– die zweite Spule (32) in das Lichtquellensubstrat
(33) integriert ist und
– die zweite Spule (32) im Wesentlichen konzentrisch
um den Verbindungskanal (14) herum umlaufend an-
geordnet ist.

6.  Halbleiterlampe (1) nach Anspruch 5, wobei das
Lichtquellensubstrat (33) in einer LTCC-Technik her-
gestellt worden ist.

7.    Halbleiterlampe (1; 21; 31) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Spule
(16) einen Teil einer Primärseite (P) einer Leistungs-
übertragungsschaltung darstellt, wobei die Primärsei-
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te (P) an eine Netzversorgung (8) anschließbar ist
und dazu eingerichtet ist, eine Wechselspannung der
Netzversorgung (8) in eine Speisungsspannung mit
einer höheren Frequenz, insbesondere zwischen ca.
20 kHz und 300 MHz, umzuwandeln, wobei die erste
Spule (16) mittels der Speisungsspannung gespeist
wird.

8.  Halbleiterlampe (1; 21; 31) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, wobei
– die erste Spule (16) elektrisch direkt an eine Netz-
versorgung (8) anschließbar ist,
– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) elek-
trisch direkt an die zweite Spule anschließbar ist und
– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (12) eine
netzbetriebstaugliche Halbleiterlichtquelle (12) ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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